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PFLEGEKRAFT  EIN SEHR DIFFERENZIERTES BERUFSBILD

   

Elmar Ludwig, Angela Stillhart, Ina Nitschke

Pfl egekraft – ein sehr diff erenziertes Berufsbild

Die nachfolgenden Informationen zu 

Berufen in der Pfl ege wurden von der 

Webseite der AUBI-Plus GmbH1 ent-

nommen, leicht gekürzt und modifi -

ziert. Die Ausführungen zur Reform 

der Pfl egeausbildung wurden aus ei-

ner gemeinsamen Presseinformation 

des Bundesministeriums für Gesund-

heit (BMG) und des Bundesministe-

riums für Familien, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) vom 27.11.2015 

zum Pflegeberufsgesetz übernom-

men10.

Welche Berufe gibt es heute?

Die Pflegebranche bietet vielseitige 

Einsatz- und Weiterbildungsmöglich-

keiten. Im Pflegebereich werden oft 

starke Nerven, eine gute körperliche 

Fitness und die Fähigkeit zu diff eren-

zierten Überlegungen verlangt.

Helfer- und Assistenzberufe in 
der Pfl ege

Helfer- und Assistenzberufe in der 

Pfl ege werden schulisch ausgebildet. 

Im Gegensatz zur dualen Ausbildung 

ist der Bildungspartner nicht der Aus-

bildungsbetrieb, sondern die entspre-

chende Berufsfachschule. Die prakti-

schen Ausbildungsbestandteile werden 

in Praktikumsbetrieben absolviert. 

Helfer- oder Assistenzabwandlungen 

ermöglichen eine vereinfachte Ausbil-

dung mit weniger Verantwortung und 

einer im Vergleich kürzeren Lehrzeit. 

Der Altenpfl egehelfer betreut und 

versorgt gebrechliche oder auch ge-

sunde ältere Menschen, hilft bei der 

Körperpfl ege, bei der Bewältigung von 

normalen Alltagssituationen, organi-

siert die Freizeitgestaltung und unter-

stützt bei Behördengängen und Arzt-

besuchen. Die schulische Ausbildung 

dauert ein Jahr und es wird danach in 

Altenwohnheimen oder bei ambulan-

ten Pfl egediensten gearbeitet.

Die Ausbildung zum Heilerzie-

hungspflegehelfer dauert zwischen 

ein und zwei Jahren. Hier arbeitet der 

Heilerziehungspfl egehelfer in der Er-

ziehung und Pflege von Menschen 

aller Altersgruppen mit, die an geis-

tigen, körperlichen oder mehrfachen 

Behinderungen leiden. Er gibt u.  a. 

Unterstützung in alltäglichen Angele-

genheiten, wie der Körperpfl ege, der 

Nahrungsaufnahme und den hauswirt-

schaftlichen Dingen. Außerdem wirkt 

er an der Erstellung von Erziehungs- 

und Förderplänen für die angemessene 

Freizeitgestaltung mit.

Bei der Ausbildung zur Fachkraft 

für Pfl egeassistenz betreut man hil-

febedürftige Menschen aller Art. Im 

ambulanten Bereich unterstützt man 

die Patienten zu Hause, erledigt Ein-

käufe, bereitet Speisen zu und sorgt für 

Ordnung und Hygiene im Haushalt. Ein 

wichtiger Aspekt ist hier die Förderung 

der Eigenständigkeit der betreuten 

Person, indem diese immer wieder zu 

Bewegung und Beschäftigung angelei-

tet wird.

Der Sozialassistent übernimmt 

hauswirtschaftliche, sozialpfl egerische 

und vor allem pädagogisch-betreu-

ende Aufgaben für Menschen jeden 

Alters und Gesundheitszustandes. An-

gefangen bei der Grundpfl ege kranker 

Menschen, bis hin zur Hausaufgaben-

betreuung von Kindern – eine notwen-

dige Grundvoraussetzung für die Aus-

übung des Berufes ist die Fähigkeit ein 

guter Gesprächspartner zu sein, denn 

das Führen von Beratungsgesprächen 
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gehört zu den Hauptaufgaben. Die 

zweijährige Ausbildung fi ndet haupt-

sächlich in der Berufsfachschule statt, 

wo die theoretischen Inhalte vermittelt 

werden. Das praktische Wissen eignet 

man sich in verschiedenen ausbil-

dungsbegleitenden Praktika an. Nach 

der Lehrzeit erfolgt die Beschäftigung 

in der Regel in sozialen Einrichtungen.

Reguläre Pfl egeberufe

Mit einer regulären Ausbildung in ei-

nem Pfl egeberuf besteht die Möglich-

keit, ein wesentlich größeres Aufgaben-

feld zu übernehmen und zudem auch 

wesentlich mehr Verantwortung als in 

einem Assistenz- oder Helferberuf zu 

tragen. Mit wenigen Ausnahmen orien-

tieren sich die regulären Pfl egeausbil-

dungen am dualen Ausbildungssystem. 

In der Regel werden alle Ausbil-

dungsinhalte in drei Jahren vermittelt, 

manche Ausbildungen können jedoch 

auch in Teilzeit absolviert werden und 

nehmen entsprechend etwas mehr 

Zeit in Anspruch. Die Berufsbilder 

Altenpfl eger, Gesundheits- und Kran-

kenpfleger sowie Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger sollen aktuell 

zu einer „generalistischen Ausbildung“ 

zusammengefasst werden. Eine Spezia-

lisierung erfolgt dann im Anschluss an 

die Ausbildung.

Als Altenpfl eger werden vergleich-

bare pfl egerische und rehabilitierende 

Aufgaben wie jene der Altenpflege-

helfer übernommen, darüber hinaus 

aber auch therapeutische und medi-

zinisch-pfl egerische Aufgaben. Diese 

beiden Kompetenzbereiche benötigen 

eine spezielle Qualifi zierung, die nur 

mit einer dreijährigen Ausbildung er-

langt werden kann. Anschließend dür-

fen den Patienten ihre ärztlich verord-

neten Medikamente verabreicht, die 

Verbände gewechselt oder Spülungen 

von Wunden durchgeführt werden. Da 

in der ambulanten Pfl ege oft mit An-

gehörigen zusammengearbeitet wird, 

muss der Altenpfl eger diese auch in 

den entsprechenden Pfl egetechniken 

schulen können.

Bei der Ausbildung zum Beruf des 

Heilerziehungspflegers wird die Fä-

higkeit gelehrt sowohl grundlegende 

Aufgaben, wie die des Heilerziehungs-

pflegehelfers, als auch zusätzliche 

Verantwortungsbereiche, wie z. B. das 

Verabreichen von ärztlich verordneten 

Medikationen, zu übernehmen. Das 

Ziel der Betreuung ist, die Selbständig-

keit der behinderten Menschen soweit 

zu fördern und zu stärken, dass sie auf 

lange Sicht in der Lage sind, eine Schu-

le zu besuchen oder einen Beruf aus-

zuüben. Aufgrund der vielschichtigen 

Einsatzgebiete dieser Ausbildung ist 

die Schule der Bildungsträger. Zudem 

werden eine Reihe von Praktika in un-

terschiedlichen Pfl egeheimen, ambu-

lanten Pfl egediensten oder Rehabilita-

tionskliniken absolviert.

Der Gesundheits- und Kranken-

pfl eger betreut und pfl egt Patienten 

in Krankenhäusern oder Pflegeein-

richtungen. Ihr Gesundheitszustand 

ist zu beobachten, um Veränderungen 

schnellstmöglich festzustellen. Des 

Weiteren wird bei ärztlichen Unter-

suchungen oder operativen Eingriff en 

assistiert. Organisatorische und ver-

waltende Tätigkeiten wie die Doku-

mentation des Krankheitsverlaufs und 

der Pfl egemaßnahmen gehören eben-

falls zu den Pfl ichten.

Pfl egeberufe mit Kindern

Beim Gesundheits- und Kinderkran-

kenpfleger ist der Unterschied zu 

jenem eines allgemeinen Gesund-

heits- und Krankenpflegers die Spezi-

alisierung auf Kinder – Aufmerksam-

keit, Geduld und Liebe zu Kindern 

sind hier unbedingt notwendige Cha-

raktereigenschaften. Einsatzorte sind 

vorrangig Kinderstationen, Kinder-

kliniken und Facharztpraxen für Kin-

der und Jugendliche. Auch hier ist die 

Dokumentation der Daten eine sehr 

wichtige Aufgabe.

In Zusammenarbeit mit pädagogi-

schen oder pfl egerischen Fachkräften 

kümmert sich der Sozialpädagogi-

sche Assistent bzw. Kinderpfleger 

vorrangig um Säuglinge und Kleinkin-

der, insbesondere um altersgerech-

tes und interessantes Spielmaterial. 

Außerdem gibt er den Eltern Hilfe bei 

der Körperpfl ege und der alltäglichen 

Versorgung des Kindes. Arbeitsorte 

nach der Ausbildung sind hauptsäch-

lich Kinderkrippen und -heime, Erho-

lungs- und Ferienheime oder private 

Haushalte mit Kleinkindern. Die Aus-

bildungsdauer ist abhängig von der 

entsprechenden Berufsfachschule als 

Bildungspartner und dauert zwischen 

zwei und drei Jahren.

Pfl egeberufe mit Studium

Mit dem Studiengang Pfl egemanage-

ment oder Pfl egewissenschaft wird 

nach drei Jahren Regelstudienzeit der 

Abschluss Bachelor of Arts/Science er-

worben. Nach dem Studium kann der 

Absolvent im Gesundheitsmanage-

ment oder im Personalwesen arbeiten 

oder auch eine Lehrtätigkeit an einer 

berufsbildenden Schule aufnehmen. 

Für eine Führungsposition wird jedoch 

im Anschluss an das Bachelorstudium 

ein Masterabschluss erwartet.

Mit dem Studiengang der Pfl egepä-

dagogik wird direkt im Anschluss an 

das Studium eine Lehrkörperfunktion 

übernommen – es werden angehende 

Pfl egekräfte in den Fachgebieten Pfl ege 

und Gesundheit unterrichtet. Einsatz-

möglichkeiten sind daher bestimmte 

Bildungseinrichtungen wie z.  B. die 

entsprechenden Berufsfachschulen 

für diesen Bereich. Um Führungsver-

antwortung übernehmen zu können, 

wird allerdings auch hier ein Master-

abschluss oder sogar eine Promotion 

erwartet.
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Altenpfl egehelfer:

 • schulische Ausbildung

 • Unterstützung der Altenpfl eger 

bei der Betreuung, Versorgung 

und Pfl ege gesunder und kranker 

älterer Menschen 

 • Arbeit in Seniorenheimen, Al-

tenpfl egeheimen, Kliniken oder 

Klinikabteilungen

Altenpfl eger:

 • schulische und duale Ausbildung 

 • Betreung und Pfl ege älterer Men-

schen, die den Alltag nicht mehr 

allein bewältigen können

 • Freizeitaktivitäten, Gespräche und 

einfühlsame Fürsorge zur Unter-

stützung älterer Menschen im 

täglichen Leben 

Fachkraft für Pfl egeassistenz, 

Fachkraft für Haushaltsführung 

und ambulante Betreuung und 

Fachkraft für Hauswirtschaft und 

Sozialpfl ege:

 • schulische Ausbildung

 • Alten-, Familien- und Behinder-

tenpfl ege

 • Betreuung Hilfsbedürftiger im täg-

lichen Leben in vielen Bereichen

Bachelor of Arts Pfl ege inkl. 

Berufsausbildung:

 • duales Studium

 • Das Studium vermittelt pfl ege- 

und gesundheitsbezogene wissen-

schaftliche Erkenntnisse sowie 

methodische, personelle und 

soziale Kompetenzen, um Perso-

nen oder Gruppen von Menschen 

in verschiedenen Lebenslagen zu 

pfl egen und zu versorgen

 • Der Studiengang soll refl ektierende 

Pfl egepersonen mit theoriegeleite-

ter Handlungskompetenz ausbilden 

und dazu befähigen, wissenschaft-

lich fundiert und selbstständig 

Maßnahmen der Gesundheitsför-

derung und Prävention von und mit 

Patienten durchzuführen. 

 • Die Ausbildung in der Altenpfl ege 

hat die Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu vermitteln, die 

zur selbständigen und eigenverant-

wortlichen Pfl ege einschließlich der 

Beratung, Begleitung und Betreuung 

älterer Menschen erforderlich sind.

Bachelor of Science Gesundheits- 

und Krankenpfl ege:

 • kooperatives Studium

 • Dieser Studiengang verbindet wis-

senschaftliches Denken und eine 

praxisnahe Berufsausbildung. 

 • Anhand der praktischen und 

theoretischen Ausbildungsinhalte 

werden Fähigkeiten erworben, um 

umfangreiche pfl egerische Abläufe 

zu steuern. 

 • Zudem wird erlernt, in unter-

schiedlichen Teams, z. B. mit 

Ärzten und Th erapeuten, die 

Versorgung von pfl egebedürftigen 

Menschen optimal zu gestalten.

Bachelor of Science Pfl egewissen-

schaften inkl. Berufsausbildung:

 • kooperatives Studium

 • Die Pfl egewissenschaftler sind 

Experten für alle Fragen rund um 

die Pfl ege.

Bachelor of Science Präventions-, 

Th erapie- und Rehabilitations-

wissenschaften:

 • duales Studium 

 • Dieses Studium beinhaltet die 

Th emenbereiche der Gesundheits-

ökonomie sowie Betriebswirt-

schaftslehre und Gesundheitswis-

senschaften. 

 • Es kann nebenberufl ich während/

nach einer Ausbildung zum Phy-

siotherapeuten oder zum Gymnas-

tiklehrer absolviert werden.

Reform der Pfl egeausbil-
dung und Entwurf des 
Pfl egeberufsgesetzes

Ziel ist eine zukunftsfähige Pfl egeaus-

bildung zur Steigerung der Qualität der 

Pfl ege und Erhöhung der Attraktivität 

des Pfl egeberufs. Der Referentenent-

wurf des Pfl egeberufsgesetzes beinhal-

tet eine neue generalistische berufl iche 

Pfl egeausbildung mit einem einheitli-

chen Berufsabschluss, eine einheitliche 

Finanzierung mit Schulgeldfreiheit und 

Ausbildungsvergütung und die erstma-

lige Einführung eines Pfl egestudiums 

als Ergänzung zur berufl ichen Pfl ege-

ausbildung.

Einheitliche generalistische 
Pfl egeausbildung mit 
Berufsabschluss 

Die demografi sche Entwicklung prägt 

und verändert unsere Gesellschaft. Die 

Sicherung der Fachkräftebasis in der 

Pfl ege ist eine der gesellschaftspolitisch 

wichtigen Aufgaben der kommenden 

Jahre. Gute Pfl ege kann ohne eine aus-

reichende Zahl qualifi zierter und moti-

vierter Pfl egefachkräfte nicht gewähr-

leistet werden. 

Das Pfl egeberufsgesetz wird einen 

wesentlichen Beitrag leisten, um die-

sen Herausforderungen gerecht zu wer-

den. Es setzt die langjährig vorbereite-

te Reform der Pfl egeberufe endlich um. 

Es wird eine neue, generalistisch aus-

gerichtete berufl iche Pfl egeausbildung 

mit einem Berufsabschluss eingeführt, 

Das Wichtigste zu den Pfl egeberufen in Kürze
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die die bisherigen Ausbildungen ablöst. 

Die neue Berufsbezeichnung lautet 

„Pfl egefachfrau“ oder „Pfl egefachmann“. 

Veränderte Versorgungsstrukturen 

und Pflegebedarfe in der Akut- und 

Langzeitpfl ege verändern auch die An-

forderungen an Pfl egefachkräfte. Wäh-

rend in den Pfl egeeinrichtungen immer 

mehr medizinische Behandlungspfl ege 

erbracht wird, steigt in den medizini-

schen Versorgungseinrichtungen der 

Anteil Pfl egebedürftiger, z. B. demenz-

kranker Menschen. 

In der neuen Pfl egeausbildung wer-

den übergreifende pfl egerische Qualifi -

kationen zur Pfl ege von Menschen aller 

Altersgruppen in allen Versorgungs-

bereichen vermittelt: in Krankenhäu-

sern, Pfl egeeinrichtungen und in der 

ambulanten Pfl ege. Die neue Pfl ege-

ausbildung umfasst eine dreijährige 

Fachkraftausbildung mit Unterricht 

an Pfl egeschulen und praktischer Aus-

bildung bei einem Ausbildungsträger/

weiteren Einrichtungen. Sie schließt 

mit einer staatlichen Abschlussprü-

fung ab. Die Auszubildenden wählen 

im Rahmen der praktischen Ausbil-

dung einen Vertiefungseinsatz, der im 

Zeugnis ausgewiesen wird.

Finanzierung der neuen Pfl ege-
ausbildung für Auszubildende

Im Entwurf des Pfl egeberufsgesetzes 

ist die einheitliche Finanzierung der 

neuen berufl ichen Pfl egeausbildung, 

die bundesweit eine qualitätsgesicher-

te Ausbildung ermöglicht, geregelt. 

Qualifi zierte Pfl egefachkräfte können 

ohne Deckelung der Ausbildungszah-

len zur Sicherung der Fachkräftebasis 

in der Pfl ege ausgebildet werden. Aus-

bildende Einrichtung in der ambulan-

ten oder in der stationären Langzeit-

pfl ege zu sein, bedeutet künftig keinen 

Wettbewerbsnachteil mehr. 

Die neue berufliche Pflegeausbil-

dung ist für die Auszubildenden kos-

tenfrei. Sie erhalten eine angemesse-

ne Ausbildungsvergütung. Alle bisher 

beteiligten Kostenträger sind an der 

Finanzierung der neuen Pfl egeausbil-

dung über Landesausbildungsfonds 

beteiligt. 

Einführung eines Pfl egestudiums 

Tragende Säule der neuen Pfl egebe-

rufsausbildung ist auch zukünftig die 

berufl iche Ausbildung. Ergänzend tritt 

das berufsqualifizierende Pflegestu-

dium hinzu. Die Zunahme hochkom-

plexer Pfl egebedarfe, die zunehmende 

Multimorbidität der Pfl egebedürftigen, 

der Grundsatz „ambulant vor statio-

när“ und der technische und wissen-

schaftliche Fortschritt begründen die 

Notwendigkeit einer, das Angebot der 

berufl ichen Ausbildung fl ankierenden, 

Pfl egeausbildung an Hochschulen mit 

erweitertem Ausbildungsziel. Ziel ist 

es, den Transfer des stetig fortschrei-

tenden pf legewissenschaftlichen 

Wissens in die Pfl egepraxis sowie die 

Innovationsfähigkeit der Pflege auf-

bauend auf dem neuesten Stand der 

Wissenschaft und des technischen 

Fortschritts zu fördern. Das Studium 

wird mindestens drei Jahre dauern 

und mit der Verleihung des akademi-

schen Grades (Bachelor oder bei län-

gerem Studium Master) abschließen; 

die staatliche Prüfung zur Erlangung 

der Berufszulassung wird Bestandteil 

der hochschulischen Prüfung. Die Be-

rufsbezeichnung „Pfl egefachfrau“ bzw. 

„Pfl egefachmann“ wird in Verbindung 

mit dem akademischen Grad geführt. 

Die Finanzierung obliegt – allgemei-

nen Grundsätzen der Studienfi nanzie-

rung entsprechend – den Ländern. Die 

Einführung eines Pfl egestudiums, das 

zur unmittelbaren Pfl ege qualifi ziert, 

ist ein wichtiges politisches Signal für 

die Weiterentwicklung der Pfl ege als 

Profession und als eigenständiger Be-

rufsbereich. Das Pfl egestudium eröff -

net neue Karrieremöglichkeiten und 

spricht neue Zielgruppen an. Es be-

steht Nachfrage nach berufsqualifi zie-

renden Studienangeboten in der Pfl ege.

Verbesserung von Qualität und 
Attraktivität der Pfl ege 

Das neue Pfl egeberufsgesetz wird die 

notwendige Grundlage für eine zu-

kunftsfähige Pflegeausbildung, eine 

weitere Verbesserung der Pfl egequali-

tät und die Steigerung der Attraktivität 

des Pfl egeberufs schaff en. Das Berufs-

bild „Pfl ege“ und die berufsständische 

Identifi kation werden durch die ein-

heitliche Ausbildung gestärkt. Gute 

Qualität in der Pfl ege setzt gut ausge-

bildete Pfl egefachkräfte voraus. Neben 

der inhaltlichen Modernisierung und 

Weiterentwicklung der beruflichen 

Pfl egeausbildung treten Maßnahmen 

zur Verbesserung des Unterrichts und 

der praktischen Ausbildung, z. B. durch 

eine angemessene Praxisanleitung vor 

Ort. Zudem wird die Pfl egeausbildung 

durchlässig: von den landesrechtlich 

geregelten Helferausbildungen über 

die berufl iche Pfl egeausbildung bis hin 

zum Pfl egestudium – die Attraktivität 

des Berufsfelds erhöht sich. Neben das 

Argument der Beschäftigungssicher-

heit tritt das der Karriereperspektive. 

Der neue Pfl egeberuf bietet bundes-

weit mehr wohnortnahe Ausbildungs- 

und Beschäftigungsmöglichkeiten, als 

die meisten anderen Berufe. Der mit 

der einheitlichen Pflegeausbildung 

vereinfachte Wechsel zwischen den 

Pflegebereichen eröffnet zusätzliche 

Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. 

Gesetzgebungsverfahren 
und Start der neuen 
Pfl egeausbildung

Der Bundestag hat das Gesetz am 

22. Juni 2017 beschlossen. Mit Zustim-

mung des Bundesrates am 07. Juli 2017 

kann das Gesetz nun in Kraft treten4. 

Das Pflegeberufegesetz soll ab dem 

01.  Januar 2020 das Altenpfl egegesetz 

und das Krankenpfl egegesetz ablösen. 

Es gilt also für alle Ausbildungen, die 

ab dem 01. Januar 2020 begonnen wer-

den. Vorher müssen weitere Vorausset-
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zungen geschaff en werden. Das betriff t 

zum einen den Erlass der notwendigen, 

ergänzenden Rechtsverordnungen und 

zum anderen die Arbeit der im Gesetz 

vorgesehenen Fachkommission, wel-

che die Ausbildungsbetriebe und Pfl e-

geschulen mit Musterrahmenausbil-

dungs- und Lehrplänen unterstützen 

wird. Zudem muss das neue Finanzie-

rungssystem auch organisatorisch um-

gesetzt werden. Daher wird das Gesetz 

stufenweise in Kraft treten. 

Einige Regelungen treten bereits 

am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Die Ausbildungseinrichtungen und 

Pflegeschulen werden ausreichend 

Zeit haben, um sich auf die neue 

Ausbildung einzustellen. Außerdem 

sind umfassende Übergangs- und Be-

standsschutzregelungen für bestehen-

de Pfl egeschulen und das vorhandene 

Personal vorgesehen. Wichtig ist auch: 

Ausbildungen, die bis zum 31. Dezem-

ber 2019 nach dem Altenpfl egegesetz 

oder dem Krankenpfl egegesetz begon-

nen werden, können auch nach diesen 

Regelungen abgeschlossen werden.

Wie können wir in der Aus- 
und Fortbildung helfen?

In der bundeseinheitlichen Altenpfl e-

geausbildung wurde bisher thema-

tisch fü r den Mundbereich lediglich die 

Soor- und Parotitisprophylaxe, nicht 

aber die Karies- und Parodontitispro-

phylaxe erwähnt. Selbst in umfangrei-

chen Nachschlagewerken fü r Pfl ege-

kräfte werden u. a. Zahnprothesen und 

ihre Pfl ege nicht befriedigend erläutert. 

Pfl egekräfte sind in der Pfl ege von 

Zähnen und Zahnersatz und vor allem 

auch im Umgang mit kompliziertem 

Zahnersatz wie Teilprothesen oder im-

plantatgetragenen Versorgungen nicht 

adäquat ausgebildet. In Berlin gaben 

93,1  % von insgesamt 320 befragten 

Mitarbeitern aus 54 stationären sowie 

49 ambulanten Pflegeeinrichtungen 

an, während der Anstellung in der Ein-

richtung nicht in mund-, zahn- und 

prothesenhygienischen Pfl egemetho-

den fortgebildet worden zu sein9,11. 

Dabei ist durch konsequente Schu-

lungen der Pfl egekräfte eine nachhal-

tige Verbesserung der Mundgesund-

heit möglich. So konnten z. B. in einer 

Frankfurter Studie Beläge und Zahn-

fl eischentzü ndungen nach vier, acht 

und zwölf Monaten stetig reduziert 

werden. 82  % der Studienteilnehmer 

wiesen nach zwölf Monaten eine sau-

bere Zunge auf (Basisuntersuchung 

26 %), und nur noch 10 % der Prothe-

sen waren zum Zeitpunkt der letzten 

Stichprobe unzureichend gereinigt 

(Basisuntersuchung 55,6 %)6.

Zur Steigerung der Pfl egekompetenz 

wurde in Baden-Württemberg ab dem 

Jahr 2007 für die Altenpfl egeausbildung 

und Altenpflegefortbildung ein Mo-

dulkonzept fü r die Zahn-, Mund- und 

Zahnersatzpflege mit theoretischen 

und praktischen Schulungseinheiten 

erarbeitet und im Rahmen einer Studie 

an insgesamt zehn Schulen erprobt. 

Lernzielkontrollen sowie Evaluationen 

dokumentierten den Lerngewinn und 

ermöglichten eine kritische Prü fung 

der Lehr- und Lernmittel. 

Insgesamt konnten aus 42  Klassen 

672  Datensätze ausgewertet werden. 

Einzelne Klassen erreichten in Lernziel-

kontrollen mit je zehn Fragenkomple-

xen vor und nach den jeweiligen Ler-

neinheiten einen Lerngewinn von bis 

zu 38 %. Bei der Auswertung einzelner 

Aussagen betrug der Lerngewinn bis 

zu 57 %. Insgesamt wird eine deutliche 

Steigerung der subjektiv empfundenen 

Kompetenz als Grundvoraussetzung 

fü r die Durchfü hrung der Zahn-, Mund- 

und Zahnersatzpflege bei pflegebe-

dü rftigen Menschen angegeben. Die 

Fachlehrer sowie die zahnärztlichen 

Referenten bestätigen die Durchfü hr-

barkeit des Konzeptes in der Praxis8. 

2012 wurde das Konzept mit dem Wrig-

ley-Prophylaxepreis ausgezeichnet.

Basierend auf den Ergebnissen die-

ser Studie und unter Berücksichtigung 

des aktuellen Pflegeberufegesetzes 

wurde das Konzept stetig weiter ü ber-

arbeitet – aktuell wird das Konzept 

noch durch einen Modulbaustein für 

die Zahn- und Mundpfl ege speziell für 

Kinder erweitert.

Die Deutsche Gesellschaft für Al-

terszahnMedizin  e.  V. hat in diesem 

Zusammenhang im Jahr 2011 eine ent-

sprechende Präambel und Zahnmedi-

zinische Lernfeldinhalte fü r die Alten-

pfl egeausbildung formuliert und sich 

zusammen mit der Bundeszahnärz-

tekammer gegenüber den politischen 

Verantwortlichen dafür stark gemacht, 

der Zahn- Mund- und Zahnersatzpfl e-

ge in der Pfl egeausbildung mehr Be-

achtung zu schenken.

Beim Gesetzgebungsverfahren im 

Rahmen des neuen Pfl egeberufegeset-

zes soll auch die entsprechende Ausbil-

dungsverordnung überarbeitet werden. 

Eine sogenannte Bundesfachkommis-

sion transferiert dabei die theoreti-

schen Ausfü hrungen der Verordnung 

in ein konkretes Unterrichts-Curricu-

lum. Hier wurde vonseiten der Politik 

signalisiert, die Ideen und Erfahrungen 

der Zahnärzteschaft einzubringen und 

die Zahnärzteschaft bei Bedarf bera-

tend hinzuzuziehen. 

Neben der Pfl egeausbildung gibt es 

im Sinne der Fortbildung in den Senio-

reneinrichtungen selbst Möglichkeiten, 

die Bedeutung der Mundgesundheit 

sowie die entsprechenden relevanten 

Hintergründe darzustellen und die 

Kompetenzen der Pfl egekräfte zu stär-

ken. Zum Beispiel kann dies über Men-

toreinheiten für die Pfl egeschüler oder 

über Gruppenschulungen für alle ver-

fügbaren Pfl egekräfte am besten in der 

Zeit zwischen Früh- und Spätschicht 

erreicht werden.

Die individuelle Pfl egeanleitung hilft 

nicht nur dem pfl egebedürftigen Men-

schen Zähne, Mundhöhle und Zahner-

satz sauber und gesund zu halten, son-

dern ist auch für Pfl egekräfte eine sehr 

eff ektive Methode der Kompetenzent-

wicklung. Mit der Pfl egeanleitung, die 
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seit 2014 im Rahmen eines Kooperati-

onsvertrages zwischen Zahnarzt und 

stationärer Pfl egeeinrichtung erbracht 

und vor allem von Zahnärzten bei ge-

setzlich Versicherten auch gegenüber 

der Krankenkasse abgerechnet werden 

kann, hat der Gesetzgeber also ein sehr 

gutes Instrument zur Aufrechterhal-

tung der Mundgesundheit pflegebe-

dürftiger Menschen eingeführt.

Ausbildung Schnittstellen-
verantwortlicher als Binde-
glied zwischen Praxis und 
Senioreneinrichtung?

Zahnärzte und Mediziner

Zahnärzte, die in der Seniorenzahnme-

dizin aktiv sind, haben gute Erfahrungen 

gemacht, die Hausärzte ihrer Patienten 

anzusprechen und ihnen die Bedeutung 

der Zahn- und Mundgesundheit für die 

allgemeine Gesundheit zu erläutern. 

Teilweise gibt es zudem vor Ort bei den 

Medizinern Stammtische oder lokale 

Fortbildungsveranstaltungen, mit de-

ren Organisatoren der Zahnarzt Kon-

takt aufnehmen kann. Auch der direkte 

Kontakt zum Mediziner, den die meis-

ten Patienten in oder außerhalb einer 

Einrichtung in Anspruch nehmen, wäre 

denkbar. Hier gibt es natürlich große 

Unterschiede gerade im Vergleich von 

städtischen und ländlichen Gegenden. 

Zahnärzte und pfl egende 
Angehörige

Darüber hinaus können spezielle In-

fo-Angebote oder Schulungen für pfl e-

gende Angehörige, gesetzliche Betreuer 

bzw. Bevollmächtigte hilfreich sein, das 

Umfeld der pflegebedürftigen Men-

schen für die Zahn- und Mundgesund-

heit zu sensibilisieren.

Weitere Schnittstellen sind:

 • Pfl egeverbände und Trägerorga-

nisationen der stationären und 

ambulanten Pfl ege,

 • Pfl egeschulen,

 • Hochschulen für Pfl egemanage-

ment,

 • die örtlichen Gesundheitsdienste,

 • der medizinische Dienst der Kran-

kenkassen,

 • regionale Gesundheitskonferenzen,

 • Pfl egestützpunkte,

 • geriatrische Zentren und geriatri-

sche Schwerpunkte.

Weitere Möglichkeiten bieten die Cur-

ricula der geriatrischen Grundversor-

gung für Hausärzte bzw. deren speziell 

fortgebildete Mitarbeiterinnen:

 • Modellprojekt AGnES der Universi-

tät Greifswald (= Arztentlastende, 

Gemeindenahe, E-Health-gestützte, 

Systemische Intervention),

 • NäPa (Nicht-ärztliche Praxisassis-

tentin),

 • VERAH (Versorgungsassistentin in 

der Hausarztpraxis) und

 • EVA (Entlastende VersorgungsAs-

sistentin). 

Die verantwortlichen Personen dieser 

Schnittstellen müssen jedoch von der 

Zahnärzteschaft insgesamt angespro-

chen werden – hier ist der einzelne 

Zahnarzt vor Ort nicht in der Pfl icht. 

Regional unterschiedlich werden dies-

bezüglich bereits erhebliche Anstren-

gungen unternommen, um die Bedeu-

tung der Zahn- und Mundpflege zu 

betonen.

Zahnarzt und Pfl ege in der 
Einrichtung

Für den reibungslosen Einsatz in der 

Senioreneinrichtung ist es hilfreich, 

für die im Einsatz des Zahnarztes in-

volvierten Pflegekräfte, eine Fortbil-

dung anzubieten. Diese sollte nicht 

nur eine fachliche Fortbildung zur 

Mundgesundheit, wie oben beschrie-

ben, zum Ziel haben, sondern primär 

auch den Prozessablauf, wie er mit der 

Pfl egedienst- bzw. Einrichtungsleitung 

besprochen wurde, für die Verantwort-

lichen darstellen. Die Struktur ist dabei 

mit der Einrichtung zu klären. 

An der Universität Zürich konnte 

seit Juli 2014 die Fortbildung für den 

Oral Health Care Manger (OHCM) un-

ter Leitung von Frau Prof. Nitschke und 

Frau Dr. Stillhart etabliert werden. Bis-

her wurden 31 OHCM fortgebildet und 

nach erfolgreicher Organisation von 

zahnärztlichen Einsätzen in den statio-

nären Pfl egeeinrichtungen zertifi ziert. 

Im Rahmen einer strukturierten Fort-

bildung wird erst eine eintägige Fort-

bildung zum besseren Management 

der Mundgesundheit angeboten. 

Mindestens zwei Mitarbeitende pro 

Einrichtung werden dabei einerseits 

theoretisch zu Erkrankungen des Mun-

des, präventiven Maßnahmen, Mund-

pflegehilfsmitteln und andererseits 

praktisch zu Mundpfl ege und Mundin-

spektion geschult. Weiterhin wird der 

zukünftige OHCM über sämtliche ad-

ministrativen Abläufe für die Organisa-

tion eines Zahnarztbesuches in seiner 

Einrichtung in Kenntnis gesetzt. Ziel 

der Veranstaltung ist das Kennenler-

nen der verschiedenen Bedürfnisse der 

jeweils anderen Berufsgruppe und der 

Prozessabläufe eines Einsatzes. Außer-

dem sollen Kenntnisse zur Mundge-

sundheit erworben werden.

Die koordinativen Aufgaben des 

OHCM in den Senioreneinrichtungen 

umfassen die Aufnahme der Anmel-

dungen der Bewohner zum Zahnarzt-

besuch, die (Mit-)Gestaltung des Ter-

Abb. 1  Von Prof. Dr. Benz und Dr. Haff ner 
steht ein Vortrag zur Schulung von Pfl ege-
personal zur Verfügung (www.dgaz.org).
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minplanes für den Zahnarztbesuch, 

die Organisation von Raum und Pfl e-

gepersonal, die Sicherstellung des Pati-

entenfl usses am Besuchstag sowie die 

Weitergabe der zahnärztlichen Infor-

mationen an Angehörige/gesetzliche 

Betreuer bzw. an das interne Doku-

mentationssystem im Anschluss. Die 

Kanalisierung des Informationsfl usses 

über die OHCM-Schnittstelle ermög-

licht es, schnell den richtigen An-

sprechpartner innerhalb der Einrich-

tung zu fi nden und unterstützt damit 

das Informationsbedürfnis vonseiten 

des Zahnarztes und seines Teams. Der 

OHCM organisiert z. B. auch die täg-

lichen Abschlussbesprechungen mit 

Ärzten und Pfl egeleitung.

Die Kooperation mit dem OHCM – 

einem festen Ansprechpartner in der 

Einrichtung – hat sich als effi  zienter 

herausgestellt als die Ad-hoc-Organi-

sation von Zahnarztterminen mit ein-

zelnen abwechselnden Personen (z. B. 

bedingt durch Personalfl uktuationen 

und unterschiedliche Dienstzeiten). 

Abschließend wäre den Zahnärzten 

zu empfehlen, einen bis zwei Mund-

manager/Oral Health Care Manager 

in ihrer zu betreuenden Einrichtung 

in Absprache mit der Leitung der Ein-

richtung fortzubilden. Oft fi nden sich 

auch zahnmedizinische Fachangestell-

te unter dem Pfl egepersonal, die dem 

Zahnarzt eine noch intensivere Unter-

stützung geben könnten. Der Aufwand 

für diese oft einmalige gezielte Fortbil-

dung kommt im täglichen Einsatz um 

ein Vielfaches durch eine strukturierte 

Organisation zurück.

Welche 
Schulungsmaterialien sind 
sinnvoll und wo können 
diese bezogen werden?

Wichtig ist, dass der schulende Zahn-

arzt schon über Erfahrung in der zahn-

ärztlichen Betreuung pfl egebedürftiger 

Menschen verfügen sollte. Viele Fragen 

der Pfl egekräfte beziehen sich auf prak-

tische Probleme im Pfl egealltag und 

wer hier nicht über Erfahrung verfügt 

oder selbst entsprechende Fortbildun-

gen besucht hat, erleidet schnell Schiff -

bruch.

Die Deutsche Gesellschaft für Al-

terszahnMedizin  e.  V. bietet auf ihrer 

Homepage5 unter der Rubrik „Zahn-

ärzte & Ärzte“ Schulungsmaterial 

an. Unter anderem gibt es eine Schu-

lungs-CD zum Th ema „Mundpfl ege in 

der Pfl ege“ (erstellt von Prof. Benz und 

Dr.  Haff ner), mit einem ca. 40-minü-

tigen Vortrag, der auch durch eigene 

Bilder/Folien ergänzt werden kann 

(Abb.  1). Daneben steht eine weitere 

Schulungs-CD zur Verfügung („Gesund 

im Alter, auch im Mund“, erstellt von 

Prof. Nitschke), die auch für das Selbst-

studium der Pfl egekräfte geeignet ist, 

zeitlich individuell gestaltet werden 

kann und interaktive Wissenstests 

umfasst.

Die Landeszahnärztekammer 

Baden-Württemberg stellt auf ihrer 

Homepage7 unter „Zahnärzte – Al-

terszahnheilkunde und Behinder-

tenbehandlung – Vortrags und Film-

kommentierungen“ ebenfalls eine 

große Auswahl an Schulungsmitteln 

zur Verfügung. Unter anderem eine 

Schulungs-CD mit Vorträgen für ver-

schiedene Zielgruppen in der Pflege 

(Dauer jeweils ca. 30–45 Minuten), ei-

nen Vortrag zu Pflegemitteln (Dauer 

ca. 30 Minuten) und eine Diashow mit 

Pathologien der Mundhöhle (Dauer 

individuell gestaltbar, maximal 90 Mi-

nuten). Zudem gibt es eine DVD mit 

einer Dauer von ca. 30 Minuten. Stich-

wortartige Kommentierungen zu den 

Vorträgen und dem Film sind auf der 

Homepage selbst als Download ein-

gestellt. Darüber hinaus wird ein Vor-

trag mit dem Titel „Zahn-, Mund- und 

Zahnersatzpflege – das Wichtigste 

in Kürze“, eine kürzere Präsentation 

mit den wichtigsten Informationen 

zum „Pflegeritual“ sowie ein einsei-

tiger „Mundpflegestandard“ jeweils 

als PDF direkt zum Download ange-

boten. Zahnärztinnen und Zahnärz-

te aus Baden-Württemberg können 

über die sogenannten Senioren- und 

Behindertenbeauftragten der Kreis-

zahnärzteschaften kostenlos einen 

Phantomkopf mit verschiedenen 

Übungsmodellen (Abb.  2) zu Schu-

lungszwecken ausleihen.

Abb. 2a bis c  Phantomkopf (a), Übungsmodelle (b) und Pfl egekräfte im Schulungsprozess 
am Phantomkopf (c). (Quelle: Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg)

a c

b
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Die Bundeszahnärztekammer hat 

als Schulungsmittel auf ihrer Home-

page2 unter „Zahnärzte – Alters- und 

Behindertenzahnheilkunde“ zwölf 

Kurzfi lme (Dauer 2–5 Minuten) für die 

Zahnpfl ege bei Pfl egebedürftigen und 

Menschen mit Behinderung eingestellt. 

Diese Kurzfi lme wurden in Kooperati-

on mit dem Zentrum für Qualität in 

der Pfl ege (ZQP) entwickelt und sind 

auch geeignet für die Schulung von 

Pfl egekräften. Ganz neu hat die Bun-

deszahnärztekammer in Kooperation 

mit der Deutschen Gesellschaft für Al-

terszahnMedizin sowie der Arbeitsge-

meinschaft für Zahnmedizin für Men-

schen mit Behinderungen (AG  ZMB) 

das Handbuch für Mundhygiene3 (Pfl e-

gekalender) überarbeitet (Abb. 3) .

Neben den genannten Angeboten 

lohnt sich auch immer ein Blick auf die 

Internetseiten der eigenen zahnärztli-

chen Körperschaften.
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Abb. 3  Das Handbuch der Mundhygiene umfasst zahlreiche Informationen sowie Tipps zur 
Zahn-, Mund- und Zahnersatzpfl ege für Menschen mit Pfl ege- und Unterstützungsbedarf. Es 
wendet sich an Pfl egepersonal und unterstützende Personen, ist in Kalenderform angelegt 
und kann über die (Landes-)Zahnärztekammern bestellt werden.


